
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 6. Oktober 2005

über Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest (Aviäre Influenza) in bestimmten Drittländern

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 3704)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2005/692/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (1), insbesondere auf Artikel
18 Absätze 1 und 6,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezem-
ber 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkon-
trollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft einge-
führten Erzeugnissen (2), insbesondere auf Artikel 22 Absätze
1, 5 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Geflügelpest (Aviäre Influenza) ist eine hochinfektiöse
und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkran-
kung von Geflügel und Vögeln, die schnell epidemische
Ausmaße annehmen und die Tiergesundheit und öffent-
liche Gesundheit ernsthaft gefährden sowie die Produkti-
vität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.

(2) Mit der Entscheidung 2004/122/EG der Kommission
vom 6. Februar 2004 über Maßnahmen zum Schutz ge-
gen die Geflügelpest in bestimmten Drittländern (3) wur-
den bestimmte Einfuhren von Geflügel und Geflügeler-
zeugnissen aus den betroffenen Drittländern ausgesetzt.

(3) Die Mongolei fällt zwar nicht unter die Entscheidung
2004/122/EG, hat aber einen Ausbruch der Aviären In-
fluenza bei Wildvögeln gemeldet. Die Einfuhr von ande-
ren Vögeln als Geflügel, einschließlich gefangener Wild-
vögel, aus diesem Drittland in die Gemeinschaft sollte
daher ausgesetzt werden.

(4) Die Entscheidung 2004/122/EG gilt bis zum 30. Septem-
ber 2005. Die Seuche ist jedoch noch immer in den in
der Entscheidung 2004/122/EG genannten Drittländern

und in der Mongolei präsent. Angesichts der weiterhin
beunruhigenden Lage in diesen Drittländern sind für Ein-
fuhren aus diesen Ländern weiterhin Schutzmaßnahmen
erforderlich.

(5) Es ist angezeigt, in einem gesonderten Rechtsakt spezifi-
sche Vorschriften für die Einfuhr von anderen Vögeln als
Geflügel, von Heimvögeln und unbehandelten Federn aus
Russland festzulegen.

(6) Die Entscheidung 2004/122/EG ist wiederholt geändert
worden, um der Seuchenentwicklung in Bezug auf die
Aviäre Influenza in Drittländern Rechnung zu tragen.

(7) Im Interesse der Klarheit und Transparenz sollte die Ent-
scheidung 2004/122/EG aufgehoben und durch die vor-
liegende Entscheidung ersetzt werden.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeug-
nisse aus Thailand aus:

a) frisches Fleisch von Geflügel, Laufvögeln, Zuchtwildvögeln
und Wildvögeln,

b) Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse, die Fleisch der
unter Buchstabe a genannten Arten enthalten oder daraus
hergestellt wurden,

c) rohes Heimtierfutter und unbehandelte Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die Teile jeglicher Art der genannten Arten
enthalten,

d) Konsumeier und

e) unbehandelte Jagdtrophäen von Vögeln jeder Art.

(2) Abweichend von Absatz 1 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Einfuhr von unter diesen Artikel fallenden Erzeugnissen,
die von Vögeln stammen, die vor dem 1. Januar 2004 ge-
schlachtet wurden.
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(3) Die Veterinärbescheinigungen/Handelspapiere, die Sen-
dungen mit Erzeugnissen gemäß Absatz 2 begleiten, sind je
nach Art des Erzeugnisses um folgenden Vermerk zu ergänzen:

„Frisches Geflügelfleisch/Frisches Fleisch von Laufvögeln/Fri-
sches Fleisch von Wildvögeln/Frisches Fleisch von Zuchtwild-
vögeln/Fleischerzeugnis, das Fleisch von Geflügel, Laufvögeln,
Wildvögeln oder Zuchtwildvögeln enthält oder daraus herge-
stellt wurde/Fleischzubereitung, die Fleisch von Geflügel, Lauf-
vögeln, Wildvögeln oder Zuchtwildvögeln enthält oder daraus
hergestellt wurde/Rohes Heimtierfutter und unbehandeltes
Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das Teile jeglicher Art von
Geflügel, Laufvögeln, Wildvögeln oder Zuchtwildvögeln ent-
hält (A), gewonnen von Vögeln gemäß Artikel 1 Absatz 2 der
Entscheidung 2005/692/EG der Kommission, die vor dem 1.
Januar 2004 geschlachtet wurden.

(A) Nicht Zutreffendes streichen.“

(4) Abweichend von Absatz 1 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Einfuhr von Fleischerzeugnissen, die Fleisch von Geflü-
gel, Laufvögeln, Wildvögeln oder Zuchtwildvögeln enthalten
oder daraus hergestellt wurden, soweit das Fleisch der betref-
fenden Tierarten einer der spezifischen Behandlungen gemäß
Anhang II Teil 4 Abschnitte B, C oder D der Entscheidung
2005/432/EG der Kommission (1) unterzogen wurde.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeugnisse aus
China aus:

a) frisches Geflügelfleisch,

b) Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse, die Geflügel-
fleisch enthalten oder daraus hergestellt wurden,

c) rohes Heimtierfutter und unbehandelte Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die Geflügelteile jeglicher Art enthalten,

d) Konsumeier und

e) unbehandelte Jagdtrophäen von Vögeln jeder Art.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeugnisse aus
Malaysia aus:

a) rohes Heimtierfutter und unbehandelte Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die Geflügelteile jeglicher Art enthalten,

b) Konsumeier und

c) unbehandelte Jagdtrophäen von Vögeln jeder Art.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeug-
nisse aus Kambodscha, der Volksrepublik China, einschließlich
Hong Kong, Indonesien, Kasachstan, Laos, Malaysia, der Mon-
golei, Nordkorea, Pakistan, Thailand und Vietnam aus:

a) unbehandelte Federn und Federteile und

b) „andere lebende Vögel als Geflügel“ im Sinne von Artikel 1
dritter Gedankenstrich der Entscheidung 2000/666/EG der
Kommission (2), einschließlich Vögel, die von ihren Besitzern
mitgeführt werden (Heimvögel).

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a genehmigen die
Mitgliedstaaten die Einfuhr von unbehandelten Federn und Fe-
derteilen aus der Mongolei.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass behandelte Federn
oder Federteile bei der Einfuhr von einem Handelspapier be-
gleitet sind, aus dem hervorgeht, dass sie einer Dampfspannung
ausgesetzt oder nach einem anderen Verfahren behandelt wur-
den, das gewährleistet, dass keine Krankheitserreger übertragen
werden.

Für behandelte Zierfedern, behandelte Federn, die Reisende zum
privaten Gebrauch im persönlichen Reisegepäck mitführen, oder
behandelte Federn, die Privatpersonen zu nicht gewerblichen
Zwecken zugesendet werden, ist dieses Handelspapier jedoch
nicht erforderlich.

Artikel 5

Die Entscheidung 2004/122/EG wird aufgehoben.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Einfuhrvorschriften, um sie mit
dieser Entscheidung in Einklang zu bringen und geben die er-
lassenen Vorschriften unverzüglich auf angemessene Weise öf-
fentlich bekannt. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

Artikel 7

Diese Entscheidung gilt vom 1. Oktober 2005 bis 30. Septem-
ber 2006.

Artikel 8

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 6. Oktober 2005

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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